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        Wolfgang Kräher 
        Fraktionsvorsitzender 
        Mannheimer- Str. 25 
        67098 Bad Dürkheim 
        06322 66108 
        wolfgang.kraeher@gmail.com 
Herrn Landrat 
Hans-Ulrich Ihlenfeld 
Kreishaus  
67098 Bad Dürkheim 
         
 
 
                 Bad Dürkheim, 12.05.2020 
 
 
  
Anfrage/Antrag BUA 2020/02  
 
Antrag auf zusätzlichen Tagesordnungspunkt „Brandschutz der Gebäude“ für die 
kommende Sitzung des Bau-, Umwelt- und Agrarausschusses 
 
 
Sehr geehrter Herr Ihlenfeld, 
 
die AfD- Fraktion stellt für die kommende Sitzung des Bau-, Umwelt- und Agraraus-
schusses den Antrag, als zusätzlichen Tagesordnungspunkt das Thema Brandschutz 
der Gebäude, die im Verantwortungsbereich der Kreisverwaltung sind, zu behan-
deln und folgende Fragen zu beantworten: 
 

1. Wie sehen die Brandschutzkonzepte der Kreisverwaltung aus?  

2. Erfolgen regelmäßig Begehungen vom Brandschutzbeauftragten / Brand-
schutzsachverständigen? Wann wurden diese zuletzt durchgeführt und wie 
werden sie dokumentiert? 

3. Wurde nach baulichen Veränderungen (Nutzungsänderung) geprüft, ob der 
Brandschutz weiterhin gewährleistet ist (z. B. Ladestation für E-PKW, neue 
Küchen in Schulen, neue Elektroverkabelung usw.)? 

4. Werden die gesetzlich erforderlichen Prüfungen (z. B. Brandschutztüren, 
Brandschutzklappen, Feuerlöscher, Rauchmelder) eingehalten (in der Regel 
einmal jährlich, Feuerlöscher alle 2 Jahre)? 
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AfD-Fraktion im Kreistag Bad Dürkheim   

 
 Seite 2  

 

A
lte

rn
at

iv
e 

fü
r D

eu
ts

ch
la

nd

 

5. Wo befinden sich die Wartungsunterlagen / Prüfbücher / Zulassungen?  

a. Werden sie zentral verwahrt? 

b. Wurden festgestellte Mängel umgehend behoben? 

6. Gibt es Wartungsverträge für die erforderlichen Wiederholungsprüfungen? 

7. Haben die für den Brandschutz beauftragen Firmen und deren Mitarbeiter 
die erforderliche Qualifikation? 

 
Begründung: 
 
Ausschließlich der Eigentümer, bzw. der Betreiber einer Immobilie ist für die Sicher-
heit aller Mitarbeiter und Besucher verantwortlich und haftbar. 
Missachtung der Brandschutzbestimmungen kann, wie bekannt, zu erheblichen 
rechtlichen Konsequenzen führen. 
Nicht nur Klima- und Umweltschutz sind für die AfD wichtig, sondern auch die Un-
versehrtheit unserer Mitmenschen, Mitarbeiter- und besonders auch unserer Kin-
der. 
 
 
 
Für die Fraktion:  Wolfgang Kräher 
 


